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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.06.1961

Norm

EO §356 Abs2

Rechtssatz

Der betreibende Gläubiger, der infolge einer Ermächtigung nach § 356 Abs 1 EO den früheren Zustand wiederherstellt,

hat die dadurch entstehenden Kosten vorzustrecken und nach vollzogener Wiederherstellung diese Kosten unter

Vorlage der Belege durch das Exekutionsgericht als weitere Kosten bestimmen zu lassen. Dieser

Kostenbestimmungsbeschluß kann erst in das Vermögen des Verpflichteten vollstreckt werden.
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